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Sonntag, 29.08.2021
14.30 Uhr  • Viel Dreck bei Hexe Klapperzahn
16.30 Uhr  • Kasper und die gestohlene 
                        Kuckucksuhr
Eintritt: 7,00 €
Tickets im Vorverkauf unter
www.reservix.de und an allen bekannten 
Reservix Vorverkaufsstellen oder an der Tageskasse

Ab 6 Jahren (Ausnahme Schüler) gelten die 3G-Regeln 
(getestet, geimpft oder genesen)

Freiburger 
Puppenbühne
Freiburger 
Puppenbühne
Freiburger 
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Notrufe:  
• Feuerwehr und DRK-Rettungsdienst, Tel. 112  
•  Polizei Notruf, Tel. 110  

Polizeiposten Markgräflerland Kandern,  
    Tel. 07626  97780-0  
•  DRK-Service-Zentrale 07631 1805-0 (24 h besetzt)  
• Häuslicher Pflegedienst und DRK-Tagespflege 

07631 1805-32  
•  Giftnotruf (Uni Freiburg 24 h) Tel. 0761  1924 - 0   
•  Notfalldienst Gaswerk Tel. 07621  40230  
•  Strom (ED Netze GmbH ) Tel. 07623  921818   
•  Wasserversorgung, Tel. 0173  3424982  
•  Abwasserbeseitigung, Tel. 07635  822143 
•  Erdgas (badenova) Tel. 0800  2767767  

Bereitschaftsdienst der Ärzte:  
Die Haus- und Kinderärzte sind von Montag bis Freitag 
über ihre Praxen zu erreichen: Montag, Dienstag, Don-
nerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Zu den übrigen Zeiten nachts 
und am Wochenende sind die Notfalldienste erreichbar. 
Hausärztlicher Notfalldienst 116 117.   
Zahnärztlicher Notfalldienst, Tel. 01803 222555-40. 
Kinderärztlicher Notfalldienst, Tel. 116 117.  
Augenärztlicher Notfalldienst, Tel. 116 117.

Amtliche Mitteilungen

Bekanntmachung 
der Gemeindebehörde über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Deutschen Bundestag am 26.09.2021 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde 
- die Wahlbezirke der Gemeinde Bad Bellingen wird in der Zeit 
vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten Rathaus Bad Bellingen, Rheinstr. 25, Zimmer 
2 - barrierefrei - für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver- 
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetra-
gen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt.  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, 
spätestens am 10.09.2021 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeinde-
behörde Rathaus Bad Bellingen, Rheinstr. 25, Zimmer 2 
Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 05.09.2021 eine Wahlbe-
nachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung. 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
282 Lörrach - Müllheim durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter, 
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 
Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 05.09.2021) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 
1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10.09.2021) versäumt hat, 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahl-
ordnung entstanden ist, 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021, 18.00 Uhr, bei der 
Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch bean-
tragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum  Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-
zusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-
debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu ver-
sichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person aus-
zuweisen. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehin-
dert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes- 



Amtsblatt der Gemeinde Bad Bellingen 3

senskonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. Bei der 
Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief wird innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutsche Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 
Bad Bellingen, 25.08.2021 
Die Gemeindebehörde 
Dr. Vogelpohl, Bürgermeister 
 
Wahlscheinantrag bequem per Internet 
Zur Bundestagswahl am 26. September 2021 kann die Erteilung 
eines Wahlscheins schriftlich, elektronisch (z.B. im Internet oder 
per E-Mail) oder durch persönliche Vorsprache bei der Gemein-
deverwaltung beantragt werden. Telefonische Anträge und 
Anträge per SMS sind nicht zulässig. 
Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per Inter-
net auf unserer Homepage www.gemeinde-bad-bellingen.de 
an. Beim Aufruf des Links https://www.gemeinde-bad-bellin-
gen.de/de/Wahlen erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre 
Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müs-
sen Sie in das Antragsformular eintragen. Ihnen steht es offen, 
sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Ver-
sandanschrift senden zu lassen. Für die automatische Prüfung 
Ihrer Daten benötigen wir unter anderem die Eingabe Ihrer 
Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten Ihre Antragsdaten 
nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstim-
men, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. 
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und 
einfach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rück-
seite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die meisten Daten 
sind hier bereits hinterlegt – Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum 
und möglicherweise noch eine abweichende Versandadresse. 
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Der Wahlschein 
und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns anschlie-
ßend per Post oder Amtsboten zugestellt. 
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, 
können Sie auch formlos per E-Mail an 
schaefer@gemeinde.bad-bellingen.de einen Wahlschein bean-
tragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihre 
Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, 
Hausnummer, PLZ, Ort) angeben. 
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an das 
Wahlamt unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: Felix Schäfer, 
Telefon 07635/8119-21 oder schaefer@gemeinde.bad-bellingen.de 

Redaktioneller Teil

Grünschnittsammelstelle:  
Samstag, 4. Sept. 2021  zwischen 14.00 und 16.00 Uhr. 

Wertstoff-Container:  
Werktäglich von 7.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr.                    
Bitte Nachtzeit und Mittagsruhezeit von 13.00 bis 14.00 Uhr 
einhalten. 

Papier-Station in Bad Bellingen:  
Jeden Samstag in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr beim 
Bauhof der Gemeinde Bad Bellingen.   Gemeindeverwaltung

Vom Sozialamt 
Die Gemeinde sucht für eine einkommensschwache Familie mit 
3 Personen eine Wohnung mit einer Kaltmiete bis 500 €. 
Angebote werden unter Tel. 07635/8119-22 oder per Mail unter 
bierwirth@gemeinde.bad-bellingen.de entgegengenommen.  
Bürgermeisteramt 
 
Landratsamt Lörrach – Waldwirtschaft 
Bürgerinformation    
Am Waldparkplatz Hertingen wurde die Sitzgruppe vorüberge-
hend abgebaut, da der Gesundheitszustand der Bäume in der 
Umgebung kritisch ist. Die Verkehrssicherung kann gegenwärtig 
dafür nicht geleistet werden. Es ist geplant die Sitzgruppe wie-
der aufzustellen, sobald die offensichtlichen Gefahren durch 
umstürzende Bäume und herabfallenden Äste gebannt sind. Wir 
bitten um Verständnis!  

Präventionshinweise des Polizeipräsidiums Freiburg auf-
grund aktueller Betrugsstraftaten (Teil 9): 
Finanzagenten: Vorsicht vor schnellem, leicht 
verdientem Geld 
„Beste Verdienstmöglichkeit mit wenig Arbeit“ - mit solchen 
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Jobangeboten locken Kriminelle ihre Opfer. In Jobbörsen, Inter-
netauftritten oder per E-Mail geben sie sich als Vertreter schein-
bar seriöser „Finanzmanagementunternehmen“ oder Ähnliches 
aus und sprechen in immer größer werdenden Umfang Inhaber 
von Bankkonten in Deutschland an. 
Ziel der Betrüger ist es, ahnungslose Kontoinhaber für eine 
Tätigkeit als so genannte Finanzagenten zu gewinnen. Der 
Finanzagent muss nur das eigene Girokonto für Überweisungen 
zur Verfügung stellen. Darüber soll der Finanzagent dann Geld-
beträge, die Dritte auf sein Konto überwiesen haben, möglichst 
umgehend per Bargeldversand oder über Finanztransferdienst-
leister (wie z.B. Western Union) an eine im Ausland befindliche 
Person transferieren. Als Belohnung winkt eine Provision zwi-
schen fünf und 20 Prozent, die vom Überweisungsbetrag einbe-
halten werden darf. 
Strafrechtliche Konsequenzen 
Was Finanzagenten oft nicht ahnen: Ihm droht ein Strafverfah-
ren wegen Geldwäsche. Damit macht er sich zumindest der 
leichtfertigen Geldwäsche schuldig (Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe). Außerdem kündigen Banken regelmä-
ßig das Konto eines Finanzagenten. 
Bei solchen Angeboten sollten sie vorsichtig sein: 
• Wenn Ihnen ein lukrativer Job per unverlangt erhaltener E-Mail 
angeboten wird, bei dem Sie unüblich viel Geld verdienen kön-
nen ohne eine entsprechende Leistung zu erbringen, ist davon 
auszugehen, dass das Angebot unseriös ist. Antworten Sie 
nicht auf solche dubiosen E-Mail-Angebote und stellen Sie kei-
nen Kontakt zum Absender her. 
• Lehnen Sie Angebote immer ab, bei denen Sie Ihr Konto zur 
Abwicklung von Zahlungen zur Verfügung stellen sollen. Lassen 
Sie sich nicht von verlockenden Provisionsangeboten blenden. 
• Prüfen Sie Ihre Kontoumsätze auf unerwartete Gutschriften, 
die Sie wieder zurück überweisen sollen. Nehmen Sie Kontakt 
zu Ihrer Bank oder zur Polizei auf. Rückbuchungen sollten nur 
auf das Ursprungskonto erfolgen. 
Grundsätzlich gilt: Je verlockender ein Angebot ist, desto miss-
trauischer sollten Sie sein! 
Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten las-
sen, so melden Sie sich gerne über 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 
 
 
Abzocke mit falscher Forderung 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg warnt vor falschen 
Inkassoschreiben, die derzeit vermehrt im Umlauf sind 
• Mit einem falschen Inkassoschreiben versucht die Firma EU 
Forderungs AG Verbraucherinnen und Verbraucher abzuzocken 
• Aktuell sind Schreiben mit angeblichen Forderungen aus ein-
em Vertrag mit „EUROWIN-24 EUROJACKPOT 6/24“ im Umlauf 
• Betroffene sollten auf das Schreiben nicht reagieren, sondern 
Anzeige bei der Polizei stellen 
Falsche und betrügerische Inkassoschreiben sind ein 
Dauerbrenner. Derzeit gibt es vermehrt Beschwerden über 
die Firma EU Forderungs AG. Sie verschickt Briefe, in denen 
sie 270 Euro für ein angebliches Glücksspiel-Abo fordert – 
garniert mit Drohungen und Angstmache, falls die Ange-
schriebenen nicht zahlen. Doch: Weder die Firma noch das 
Glücksspiel-Abo existieren. Ein klarer Fall von betrügeri-
scher Abzocke. 
„Viele Punkte zeigen, dass es sich bei dem Schreiben der EU 
Forderungs AG um ein falsches Inkassoschreiben handelt“, sagt 
Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
Neben dem griechischen oder polnischen Bankkonto, auf das 
die Forderung überwiesen werden soll, weisen die krude Auf-
stellung der Verbindlichkeiten, Rechtschreibfehler und fehlende 
Pflichtangaben auf die Fälschung hin. Auch existieren weder die 
Inkasso-Firma noch der Glücksspielanbieter unter den genann-
ten Adressen, die behaupteten Verträge wurden nie abge-

schlossen. „Doch die Drohung mit Mahnbescheid, Zwangsvoll-
streckung und Pfändung verunsichert die Angeschriebenen 
stark“, weiß Buttler. Hinzu kommt: Die Inkasso-Firma täuscht 
durch die Verwendung eines entsprechenden Logos des 
Bundes deutscher Inkasso Unternehmen eine Seriosität vor, die 
so nicht gegeben ist. „Das zeigt deutlich, dass man sich auf 
Siegel und Labels nicht verlassen kann“, so der Experte. 
Weitere Datensammlung statt Hilfe 
Besonders perfide ist die zweite Seite des Anschreibens: Dort 
wird mit einem Kündigungsformular Hilfe bei der Kündigung des 
angeblichen Abonnements versprochen. „Tatsächlich will der 
Anbieter so nur an weitere Daten wie Telefonnummer, E-Mail 
und IBAN der Angeschriebenen kommen“, ist sich Buttler 
sicher. „Besonders die Telefonnummer bietet wieder neue Wege 
für weitere Abzock-Maschen.“  
Er rät allen, die solche Schreiben in ihrem Briefkasten finden, 
diese zu ignorieren und nicht auf Zahlungsaufforderungen zu 
reagieren. Da es sich um einen Betrugsversuch handelt, können 
Betroffene Strafanzeige bei der Polizei stellen, dies geht auch 
online über die Internetwache: https://www.polizei-bw.de/inter-
netwache/ 
Links:  
• www.vz-bw.de/inkasso-check: Mit dem Inkasso-Tool der Ver-
braucherzentralen können Sie mit wenigen Klicks prüfen, ob 
eine Forderung berechtigt oder unberechtigt ist. 
• www.rechtsdienstleistungsregister.de/: Über diese Seite fin-
den Sie heraus, ob ein Inkasso-Büro in Deutschland zugelassen 
ist. Wird eine Firma dort nicht aufgelistet, darf der Inkasso-
Dienstleister in Deutschland nicht tätig werden. 
 
 
Buchführung für Anfänger 
Die Kaufmännische Berufsbildungsstätte des DHV bietet einen 
„Buchführungs-Kompaktkurs“ an, welcher für Anfänger den 
Einstieg in die Welt der Zahlen ermöglicht und das Prinzip von 
Soll und Haben begreiflich macht. Der Kurs beginnt am 12. 
Oktober 2021 und ist jeweils dienstags von 18.30 bis 21.45 Uhr, 
umfasst 96 Unterrichtsstunden, dauert bis Mai 2022 und findet 
in den Räumen der DHV-Geschäftsstelle Lörrach statt. Ziel des 
Kurses ist, die Buchführung zu beherrschen und in der betrieb-
lichen Praxis anzuwenden. Kleine Buchhaltungen können damit 
eigenverantwortlich bis zum Jahresabschluss erstellt werden. 
Der Kurs bzw. die Teilnehmer werden im Rahmen der Fachkurs-
förderung von der Europäischen Union gefördert. Danach erhal-
ten die Teilnehmer einen Zuschuss von 30 Prozent zu den Kurs-
gebühren. Für Personen über 50 Jahre erhöht sich der Zu-
schuss auf 50 Prozent. Personen ohne Berufsabschluss erhal-
ten sogar eine Förderung von 70 Prozent. Informationen bzw. 
detaillierte Kursunterlagen können angefordert werden bei der 
DHV-Geschäftsstelle, Telefon 07621 939111. Die DHV-Ge-
schäftsstelle ist während den Schulferien nur vormittags er-
reichbar. Nähere Informationen sind unter www.kabi-dhv.de 
abrufbar. Der Anfänger-Kurs wird auch in Bad Säckingen und 
Müllheim angeboten. Für erfahrene Buchhalter im Rechnungs-
wesen startet die DHV-Bildungsstätte im November einen 
Aufstiegslehrgang zum anerkannten Fortbildungsabschluss als 
„Geprüfte/r Bilanzbuchhalter/in“. 

Veranstaltungen

Schloss Bürgeln 
Sonntag, 29. August 2021 um 17.30 Uhr im Garten  
Eintritt 20,– €  
wenn die Blum', Baum und Felder sich verschieben  
MEARS - GÜNTHER - HEIDEPRIEM - DANNECK  
Adrian Mears – Posaune; Tilman Günther –  Klavier; Thomas 
Heidepriem – Kontrabass; Matthias Danneck – Drums  
Zeitgenössischer Jazz in traditioneller Jazz Besetzung 
Von Groove und Swing bis hin zu freien, sphärischen Impro-
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visationen aus dem reichhaltigen Fundus des „American Song-
books“ ist bei der Mears - Günther - Heidepriem - Danneck 
Formation alles möglich und der Klang, den das Quartett seit 
mittlerweile vier Jahren gemeinsam kreiert, ist von Interaktion 
und überraschendem Farbenreichtum geprägt. Der australische 
Posaunist Adrian Mears, ehemals Mitglied des Vienna Art 
Orchestras spielte mit Musikern wie Don Pullen, Kenny Wheeler, 
Mc Coy Tyner und vielen anderen. Ähnliches ließe sich auch 
über die anderen Mitglieder dieses Quartetts schreiben, die alle-
samt die südwestdeutsche Jazzscene mitgeprägt haben.  
Anmeldungen unter 07626/237 oder direktion@schlossbuer-
geln.de. Wir bitten um Reservierung.  
Bei schönem Wetter planen wir die Veranstaltung im Schloss-
garten. 

Bade- und Kurverwaltung

27.08.2021 

Mit dem Winzer in den Reben  
In den Sommermonaten organisiert der Unternehmer geführte 
Weinbergtouren, während denen die Teilnehmenden viel über 
nachhaltigen Weinbau, Weinproduktion und Qualitätsfaktoren 
erfahren. Abgerundet werden solche Führungen mit einer 
Verkostung mitten in den Rebbergen mit Blick übers schöne 
Markgräflerland. Treffpunkt: Weinbau Kallmann, Im Kirschgarten 
5, 79415 Bad Bellingen-Bamlach. Anmeldung: per E-Mail an 
info@bad-bellingen.de oder telefonisch unter 07635 8080. 
Kosten: 25,00 € pro Person 
 
Zusammen „isst“ man glücklicher 
Wöchentlicher Mittagstisch für Genießer.  
Sie haben keine Lust zu kochen, wollen sich 
aber auch nicht alleine ins Restaurant setzen? Dann kommen 
Sie zu unserem gemeinsamen Mittagstisch jeden Freitag in 
wechselnden Restaurants in Bad Bellingen. 
Wir bitten um Ihre Anmeldung im jeweiligen Restaurant. 
27.08.2021 DasPark Restaurant 07635 / 8241790 
03.09.2021 Golfresort Bamlach 07635 / 8244920 
10.09.2021 Gasthaus Storchen 07635/547 
Änderungen vorbehalten 

Freiburger Puppenbühne im Kurpark  
Bad Bellingen 
Die Freiburger Puppenbühne ist in der ganzen Region 
bekannt und beliebt für ihr klassisches Handpuppenspiel. 
Kasper und die Hexe Klapperzahn laden alle großen und 
kleinen Besucher zum Mitmachen und Mitfiebern ein. 
Auf der großen Wiese gegenüber des Musikpavillons spielt die 
Freiburger Puppenbühne am 29. August 2021 zwei Puppen-
theater für Kinder ab 3 Jahren. 
14.30 Uhr Viel Dreck bei Hexe Klapperzahn 
Hexe Klapperzahn ist wild auf Süßigkeiten, Cola und Bonbons. 
Immer wieder verlässt sie ihr Hexenhaus auf der Suche nach 
neuen Leckereien. Und tatsächlich: Eines Tages ergibt sich eine 
besonders günstige Gelegenheit, denn Seppel hat sein ganzes 
Taschengeld für Süßigkeiten ausgegeben. In einem unbeobach-
teten Moment gelingt es der Hexe, Seppels Einkäufe zu entwen-
den. 
16.30 Uhr Kasper und die gestohlene Kuckucksuhr 
Das beliebte klassische Handpuppenspiel mit Kasper, Bello und 
vielen bekannten Figuren, bei dem Omas gestohlene Kuckucks-
uhr für einige Unruhe sorgt. 
Eintritt jeweils 7,00 € (für Kinder ab 3 Jahren) zzgl. 
Servicegebühr. Ticketvorverkauf auf www.reservix.de, in der 
Tourist-Information Bad Bellingen und an allen Reservix-
Vorverkaufsstellen. 
Für alle Besucher des Puppentheaters gilt die 3-G-Regel, um 
auf die Maskenpflicht auf dem Veranstaltungsgelände ver-
zichten zu können. Das heißt jeder muss geimpft, getestet 
oder genesen sein und einen entsprechenden Nachweis am 
Einlass vorzeigen. 
„Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis ein-
schließlich fünf Jahre sowie Schülerinnen und Schüler der 
Grund- und weiterführenden Schulen, Schülerinnen und 
Schüler an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren (SBBZ) sowie an Berufsschulen. Der Nachweis 
erfolgt hier etwa durch den Schülerausweis. Ausgenom-
men sind auch sechs- und siebenjährige Kinder, die noch 
nicht eingeschult sind.“, Auszug aus der aktuellen Corona-
Verordnung. 
Ein Testzentrum befindet sich auf dem Thermenparkplatz in 
direkter Nähe zur Veranstaltung.
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Kirchliche Nachrichten

Evang. Kirchengemeinden 
Bad Bellingen, Blansingen, Welmlingen 
und Kleinkems 

Gottesdienste: 

Sonntag, den 29. August 2021 
10.30 Uhr Gottesdienst in Welmlingen in der Kirche 
 
Sonntag, den 05. September 2021 
10.30 Uhr Gottesdienst in Kleinkems auf dem 

Kastanienplatz 
 
Es muss tagesaktuell entschieden werden, ob Gottesdiens-
te stattfinden können. Die aktuellen Infos finden Sie auf un-
serer Homepage: www.evangelisch-im-rebland.de  
 
Für alle Gottesdienste gilt: 
• Bitte melden Sie sich jeweils im Vorfeld des 
Gottesdienstes über das Buchungssystem auf 
unserer Homepage an oder nehmen Sie Kontakt 
ins Pfarramt auf –wir helfen Ihnen gerne.  
• Unsere Veranstaltungen unterliegen einem breit angelegten 
Hygienekonzept. Mindestabstände von 1,5 Metern sind einzu-
halten. Menschen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, 
unterliegen dieser Abstandsregel nicht. 
• Wir bitten Sie auf das Tragen einer: Medizinische Maske oder 
FFP2 Maske zu achten. 
• Wir bitten Sie, im Interesse aller und mit Blick auf die Schutz-
bestimmungen, vor und nach dem Gottesdienst auf Ansamm-
lungen in Gruppen zu verzichten 
• Singen ist wieder erlaubt  
• Für Gottesdienste und Bestattungen wird kein 3G-Nachweis 
benötigt 
• Die Dauer unserer Gottesdienste ist aktuell auf ca. 30 Minuten 
angesetzt. 
Wir freuen uns auf Sie! Bleiben Sie gesund und seien Sie geseg-
net!  
 
Urlaubszeit im Pfarramt: 
In der Zeit bis 29. August 2021 ist das Pfarrbüro nur am 
Donnerstag besetzt, da Frau Haase im Urlaub ist. 
In der Zeit bis 29. August 2021 ist Herr Pfarrer Braukmann im 
Urlaub. 
Die Kasual-Vertretung in dieser Zeit übernimmt Frau Antje 
Böttcher. Sie erreichen Sie unter der Telefon Nummer 07621 
– 12615 
 
Sprechzeiten Pfarramt: 
• Dienstag 09.00 – 11.30 Uhr 
• Donnerstag 09.00 – 11.30 Uhr  
• Pfarrer Braukmann (Vakanzverwalter und Seelsorger) nach 
Vereinbarung, Tel. 07628/1249 
Sie erreichen uns unter badbellingen@kbz.ekiba.de oder  
blansingen@kbz.ekiba.de sowie telefonisch unter 
07635/822037                                                                                                            
 
Öffnungszeiten öffentliche Bücherei im Albert-Schweitzer-
Haus:  
Mittwoch und Freitag von 11.00 bis 12.00 Uhr unter Einhaltung 
der Hygienevorschriften. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!                    
Das Büchereiteam 
 
Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer Braukmann, die Kirchenältesten & 
das Sekretariat 
 

Evangelische Kirchengemeinden Feuerbach, 
Hertingen, Riedlingen, Tannenkirch 
 
Sonntag, 29. August 2021 – 13. Sonntag nach Trinitatis  
09.30 Uhr     Gottesdienst in Riedlingen mit Präd. Friedrich 

      Gnädinger  

10.15 Uhr     Gottesdienst in Feuerbach mit Präd. Friedrich 
      Gnädinger  

 
Sonntag, 5. September 2021 – 14. Sonntag nach Trinitatis  
10.00 Uhr     Sommerkirche in Hertingen auf dem Waldpark-
platz Richtung Liel, mit Taufe von Marlon Schulz; bei Regen fei-
ern wir den Gottesdienst in der Hertinger Kirche  
Bitte fahren Sie nicht mit dem PKW zum Waldparkplatz, son-
dern parken Sie in den Straßen „Im Vogelsang“ oder „Im Tal“. Es 
ca. 5 Minuten Fußweg zum Parkplatz. Gottesdienstbesucher, 
die nicht zum Waldparkplatz laufen können, werden vor Ort ein-
gewiesen.  
 
Zu den Sommerkirchen im Distrikt, laden die Kirchenglo-
cken in unseren Kirchengemeinden, jeden Sonntag ab 9.30 
Uhr für 10 Minuten, herzlich ein.  
 
Zu unseren Kurzgottesdiensten, vor Ort, laden wir Sie herz-
lich ein 
Unsere herzliche Bitte ist aber, dass Sie sich an die gebotenen 
Regeln dieser Zeit halten: 
• Bitte beachten Sie die Ein- und Ausgangsregelungen, sowie 
die markierten Plätze und die Hinweise der anwesenden 
Kirchengemeinde/rätinnen. 
• Zudem dürfen (analog zu den Regelungen in Geschäften und 
dem ÖPNV) nur noch medizinische Masken getragen werden. 
Entweder OP-Masken oder FFP2-Masken. 
• Der Gemeindegesang ist, im Freien und in den Kirchen, mit 
Maske, erlaubt.  
• Wir sind verpflichtet Anwesenheitslisten zu führen. 
Wir freuen uns, mit Ihnen feiern zu dürfen, Gott zu loben und uns 
durch sein Wort stärken zu lassen. 
 
Wochenspruch:  
Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.  
Matthäus 25, 40 b  
 
Pfarramt: Im Kirchacker 12, 79400 Tannenkirch  
Tel. 07626/329 Fax 07626/972589 
E-mail: tannenkirch@kbz.ekiba.de, www.ekikandertal.de 
Büro: Yvonne Bauer  
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr, Donnerstag 15.30 – 18.00 Uhr 
Wir bitten, Besuche im Pfarramt vorab telefonisch abzuklären. 
 
Pfrin. Bacigalupo ist zur Zeit in Elternzeit 
Vertretung vom 30. August bis 5. September 2021 hat Pfr. 
Werner Häffner, Tel. 07626/232   
Pfarrerin Séverine Bacigalupo  
E-Mail: s.bacigalupo@t-online.de 
 
 
 

Katholische  
Seelsorgeeinheit  
Schliengen 
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag 16.00 bis 18.00 Uhr Tel. 07635 / 8244780 
 
Unsere Gottesdienste:  
26. August 2021 – Donnerstag der 21. Woche im 
Jahreskreis 
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Liel 18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Hl. Messe für die armen Seelen 

 
28. August 2021 – Samstag, Heiliger Augustinus, Bischof 
von Hippo, Kirchenlehrer 
Mauchen 14.00 Uhr Hochzeit von Sabrina Rothermel 

und Stefan Ortstein 
Liel 18.00 Uhr Rosenkranz 

18.30 Uhr Vorabendmesse vom Sonntag 
 
29. August 2021 – 22. Sonntag im Jahreskreis 
Schliengen 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Bad Bellingen 10.30 Uhr Hl. Messe 
Bamlach 18.30 Uhr Rosenkranz 
 
31. August 2021 – Dienstag der 22. Woche im Jahreskreis 
Bad Bellingen 17.45 Uhr Rosenkranz 

18.30 Uhr Hl. Messe 
 
01. September 2021 – Mittwoch der 22. Woche im 
Jahreskreis 
Bamlach 18.30 Uhr Hl. Messe für Bruno Schweizer, 

Max Dannmeyer und verstorbene Angehörige 
 
02. September 2021 – Donnerstag der 22. Woche im 
Jahreskreis 
Bamlach 18.30 Uhr Gebetsstunde für geistliche Berufe 

Bereitschaftsdienste

Apotheken-Notdienste: 
Apotheken-Notdienstfinder: www.aponet.de 
Festnetz Rufnummer kostenfrei unter 0800 00 22 8 33 ggf. oder 
auf allen Mobilnetzten erreichbare Rufnummer 22 8 33 (Kosten 
max. 69 et/Min). Notdienst jeweils von 8.30 – 8.30 Uhr 

Mittwoch, 25. August 2021 
Werder-Apotheke, Werderstraße 57, 79379 Müllheim         
07631 740600 
 
Donnerstag, 26. August 2021 
Markgräfler Apotheke, Freiburger Straße 81,  
79576 Weil am Rhein   07621 62236 
 
Freitag, 27. August 2021 
Tumringer-Apotheke, Mühlestraße 5, 79539 Lörrach      
07621 47097 
 
Samstag, 28. August 2021 
Fridolin-Apotheke, Müllheimer Straße 23, 79395 Neuenburg       
07631 793700 
 
Sonntag, 29. August 2021 
Hense’sche Apotheke, Luisenstraße 2, 79410 Badenweiler        
07632 892121 
 
Montag, 30. August 2021 
Blauen-Apotheke, Freiburger Straße 15, 79418 Schliengen  
07635 8262575 
 
Dienstag, 31. August 2021 
Apotheke am Zöllinplatz, Zöllinplatz 4, 79410 Badenweiler         
07632 891576 
 
Mittwoch, 1. September 2021 
Fohmann’sche Apotheke, Eisenbahnstraße 13,  
79418 Schliengen  07635 556 

Bereitschaftsdienst der Tierärzte im Landkreis Lörrach 
Im Internet abzurufen unter: www.reinle.net/notdienst

 Vereinsmitteilungen

Frauenverein Bad Bellingen 
Liebe Mitglieder des Frauenvereins Bad Bellingen,  
wie beim letzten Treffen besprochen, wollen wir uns im Sep-
tember wieder zusammenfinden. Der nächste Hock findet am 
Donnerstag, den 2. September 2021 um 19.00 Uhr im 
Restaurant Delphi (Rebhus) in Weil am Rhein statt. Bitte mel-
det Euch wieder an unter den Nummern 2724 (Heike Schitten-
helm) oder 822322 (Paula Bühler). Gerne können wir auch 
Fahrgemeinschaften bilden. 
Für den Fall, dass schlechtes Wetter ist und wir drinnen sitzen 
müssen, bitte den Impfnachweis und die Maske nicht verges-
sen. Viele Grüße 
Die Vorstandschaft

Radfahrverein  
All Heil Bamlach e.V.

Freundliche Einladung zur Generalversammlung 
des RV Bamlach 
Örtlichkeit: Gasthaus Storchen, Bamlach 
Datum: 17. September 2021 um 20.30 Uhr 
Programmpunkt: Rückblick auf das Jahr 2020, Neuwahlen und 
Berichte der Vorstandschaft. 
Bitte um Beachtung der 3 G Regel. 
Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind herzlich Willkom-
men. 
Sportliche Grüße sendet Achim Schmidhauser

Schwarzwaldverein  
Bad Bellingen e.V.

Stammtisch 
Unser monatlicher Stammtisch findet am Freitag, den 27. Au-
gust  2021, ab 18.00 Uhr im Restaurant „Lucano“ Sport-
gaststätte in Bad Bellingen statt. Wir besprechen unter ande-
rem die Wanderungen im Monat September. Wir laden dazu die 
Mitglieder sowie Freunde des Wanderns herzlich ein. 
 
Wanderung von Efringen-Kirchen um den 
Isteiner Klotz 
Am Sonntag, den 5. September 2021 unternehmen wir eine 
Wanderung ab Efringen-Kirchen Bahnhof zum Isteiner Klotz. 
Start und Ziel dieser Wanderung ist der Parkplatz am Bahnhof 
von Efringen-Kirchen. Wanderzeit ca. 4 - 4 1/2 Std. Wegstrecke 
ca. 11 km, ca. 300 Höhenmeter. Mitzunehmen sind gutes 
Schuhwerk, Wanderstöcke, evtl. Sonnen/Regenschutz und 
Rucksackverpflegung. 
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Bushaltestelle an der Bad-
straße in Bad Bellingen, bzw. um 10.00 Uhr direkt am Parkplatz  
Bahnhof Efringen-Kirchen. 
Wir wandern nach der neuesten Corona-Verordnung BW, des-
halb ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Die Führung 
dieser Wanderung übernehmen: Petra und Manfred Maier, Tel. 
Nr.: 07635/2977 (zwischen 12.00 – 13.00 Uhr, oder abends) oder 
0172-7573246. Zur Wanderung sind die Mitglieder, Gäste sowie 
Freunde des Wanderns herzlich eingeladen. 

Unser ökumenischer Förderverein braucht Ihre 
Hilfe! 
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Der Verein steht vor einer entscheidenden Herausforderung  
Es geht um den zukünftigen Erhalt  
Der Verein entstand aus den evangelischen und katholischen 
Kirchengemeinden der Kommune, um die „Kirchliche Sozial-
station Kandern“ zu gründen. Damit wurde die ambulante häus-
liche Krankenpflege gesichert. Ergänzend zu der häuslichen 
Krankenpflege werden von der Kirchlichen Sozialstation 
Kandern weitere Hilfen angeboten: 
- Hospizarbeit / Sterbebegleitung im häuslichen Bereich und 
Pflegeheimen 
- Familienpflege bei Erkrankung der Mutter. Die Familienpflege 
sorgt für die Kinder und hält den Haushalt aufrecht. 
- Initiative „Aktivierender Hausbesuch“. Sie will Senioren Mut 
machen und Vereinsamung verhindern. 
Diese Hilfen werden durch staatliche Zuschüsse nicht gedeckt 
und müssen durch Spenden und Mittel des Fördervereins auf-
gebracht werden. 
In diesem Jahr scheiden drei Mitglieder des Vorstandes alters-
bedingt aus. Um die wichtige Arbeit des Fördervereins fortzu-
setzen und neue Ideen und Initiativen – wie z.B. in der Senioren-
arbeit – einzubringen, muss der Vorstand neu mit engagierten 
Personen besetzt werden. Bitte fühlen Sie sich angesprochen.  
Unsere Vorsitzende, Frau Fanny Raupp (Tel. 07635 / 9382), ist 
gerne bereit zu einem informativen Gespräch mit Ihnen. 
Im Oktober werden wir zu einer Mitgliederversammlung einla-
den und den Förderverein für Krankenpflege hoffentlich wieder 
in gute treue Hände weitergeben dürfen. 
Bad Bellingen, 12. August 2021
gez. Fanny Raupp (Vorsitzende)
gez. Renate Höferlin (stellv. Vorsitzende) 
Der Vorstand des Fördervereins für Krankenpflege 
gez. Josef Stächele (Kassenführer) 
und soziale Dienste Bad Bellingen e.V.
gez. Jürgen Wolf (Schriftführer)

VfR Bad Bellingen e.V.

www.vfrbb.de • Facebook: VfR Bad Bellingen 
Instagram: vfrbb_1924   
VfR Bad Bellingen – SV Au/Wittnau 1:4 
Tor: Tim Siegin   
Vermeidbare Niederlage 
Trotz vieler fehlender Spieler (Christian Ophoven, Kai Schillinger, 
Moritz Reif, Enno Meyer, Ali Durmus, Arjanit Berisha und Adnan 
Berisha) begann die Partie recht gut und Tim Siegin konnte sich 
in der 13. Minute nach schönem Direktspiel von Jonas Doma-
gala durchsetzen und das 1:0 erzielen. Danach geriet der VfR 
durch zwei haltbare Gegentore (17. und 19. Min.) auf die Verlier-
erstraße, denen in der 77. und 92. Min. noch das 1:3 und 1:4 
folgte. Viel schlimmer als die Niederlage ist jedoch die Rote 
Karte, die sich Tim Siegin in der Nachspielzeit (91.) einhandelte, 
der nun vermutlich einige Spiele fehlen wird. 
  
VfR Bad Bellingen II – FV Tumringen 1:5 
Tor: Jonas Dosenbach (FE) 
  
Die nächsten Spiele: 
  
Landesliga-Team: 
Sonntag, 29. August 2021, 15.00 Uhr 
FC Bad Krozingen – VfR Bad Bellingen 
  
Samstag, 4. September 2021, 15.30 Uhr 
VfR Bad Bellingen – Bahlinger SC II 
  
Sa./So. 11./12. September 2021 
Spielfrei 

Sonntag, 19. September 2021, 15.00 Uhr  
SG Nordweil/Wagenstadt – VfR Bad Bellingen 
  
Kreisliga-B-Team 
Sonntag, 29. August 2021, 15.00 Uhr 
SV Istein – VfR Bad Bellingen II 
  
Samstag, 4. September 2021, 18.00 Uhr 
VfR Bad Bellingen II – T.J.Z. Weil 
  
Samstag, 11. September 2021, 18.00 Uhr 
FC Steinen/Höllstein II – VfR Bad Bellingen II 
  
Jugend: 
Training G-/F-Jugend: 
Für die G- und F-Jugend ist aktuell Sommerpause. Das erste 
Training nach den Ferien ist am Mittwoch, 8. September 2021 
um 17.00 Uhr. Trainingstag der G-/F-Jugend in der neuen 
Saison ist einmal wöchentlich mittwochs um 17.00 Uhr. 
E-Jugend: 
Die E-Jugend ist aktuell in der Sommerpause. Nach den Ferien 
beginnt das Training der E-Jugend am Dienstag, 7. September 
2021 um 17.30 Uhr und in der Folge zweimal wöchentlich immer 
dienstags und donnerstags um 17.30 Uhr.

Spielvereinigung  
Bamlach/Rheinweiler e.V.

Einladung zu den Generalversammlungen der 
Spvgg. Bamlach/Rheinweiler und des Förderver-
eins.  
Die Vorstandschaften laden herzlich ein und freuen sich über 
zahlreiche Mitglieder und Freunde. 
Generalversammlung der Spvgg. Bamlach/Rheinweiler 
vom 17. September 2021 um 20.00 Uhr im Clubheim in 
Rheinweiler 
Top 1 Begrüßung 
Top 2 Ehrung der Toten 
Top 3 Protokoll der letzten Generalversammlung 
Top 4 Tätigkeitsbericht 
Top 5 Berichte aus der Jugendleitung / Jugendtrainer / AH 
Top 6 Kassenbericht 
Top 7 Bericht der Kassenprüfer 
Top 8 Entlastung der Vorstandschaft 
Top 9 Wahlen 
Top 10 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 
Generalversammlung des Fördervereins der Spvgg. 
Bamlach/Rheinweiler vom 17. September 2021 um 19.30 
Uhr im Clubheim Rheinweiler 
Top 1 Begrüßung 
Top 2 Protokoll der letzten Generalversammlung  
Top 3 Kassenbericht 
Top 4 Bericht der Kassenprüfer 
Top 5 Entlastung der Vorstandschaft 
Top 6 Wahlen 
Top 7 Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Parteien

Informationsstand zur Bundestagswahl 
Für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September 2021, 
werden Mitglieder des CDU Vorstandes Bad Bellingen bei 
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Wir drucken Ihre Traueranzeigen  
und Danksagungen schnell und zuverlässig! 

Druckerei Aug. Schmidt, Müllheim 
Werderstraße 31 • Telefon 07631 / 2770  

druckerei-schmidt@gmx.de

einem Stand am Samstag, 28. August 2021, von 9.00 Uhr bis 
12.00 Uhr an der Badstraße im Bereich REWE für Gespräche 
und Informationen anwesend sein. Für interessierte Besucher 
gibt es am Stand Informationsmaterial. 
Die Hygienevorschriften der Corona-VO sind zu beachten. 
Einwohner und Gäste sind zu einem Standbesuch und zu Ge-
sprächen herzlich eingeladen. 
Weitere Info: Emil Schilling, CDU-Vorsitzender Bad Bellingen, 
Tel. 07635 9199. 

Bundestagskandidatin Diana Stöcker besuchte mit Bürger-
meister Carsten Vogelpohl, CDU-Fraktionsvorsitzender Monika 
Morath und Ortsverbandsvorsitzendem Emil Schilling die 
Schreinerei Altmann in Bad Bellingen. Seniorchef Dieter Alt-
mann führte die Besucher durch den Betrieb. Meister und 
Mitarbeiter erläuterten die hochtechnisierten Arbeitspro-zesse 
und den modernen Maschinenpark wie zum Beispiel die „chao-
tische“ (automatisierte und digitalisierte) Lagerhaltung. Stöcker, 
selbst langjährige Geschäftsführerin eines Technolo-giezen-
trums, lobte den innovativen Familienbetrieb, der sich erfolg-
reich neue Geschäftsfelder erschlossen habe. 
 
 
FDP Ortsverbandes Markgräflerland 
Einladung zur Mitgliederversammlung des FDP Ortsverbandes 
Markgräflerland am Donnerstag, den 2. September 2021 um 
19.00 Uhr in der Gaststätte Fünfschilling in Fischingen, Binzener 
Straße 1 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
4. Bericht des Kassierers 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Wahl des Versammlungsleiters 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Wahl einer Zählkommission 
9. Wahl des Vorsitzenden 
10. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden 
11. Wahl des Schriftführers 
12. Wahl des Kassierers 
13. Wahl der Beisitzer 
14. Wahl der Kassenprüfer 
15. Anträge 
16. Aussprache und Verschiedenes 
Nach dem offiziellen Teil der Regularien wird Dr. Christoph 
Hoffmann „Zur Lage der Nation“ sprechen, mit anschließen-
der Diskussion. 

Sonstiges

Himmelsliege 2021 
Ein Dorf räumt auf 
Im Zuge des 2jährigen Rhythmus des Flohmarkts in Mauchen 

stehen alle Sterne für September 2021 auf GO. Sofern es die 
Lage der Pandemie erlaubt, findet der traditionelle Dorffloh-
markt in Mauchen in seinem traditionellen Turnus zum traditio-
nellen Termin statt. Das wäre für dieses Jahr der 11. September 
2021. 

Aus den Einnahmen des Flohmarktes 2019 steht nun diese 
Himmelsliege an einer erhabenen Stelle unterhalb des Frauen-
bergs. Schon so manches schönes Plätzchen in und um 
Mauchen wurde von den Flohmarkt-Einnahmen finanziert. In 
diese Reihe ordnet sich nun dieses schöne Stück ein. Produziert 
wurde es von der Himmelsliegen Manufaktur Klaus Doll in 
Oppenau. Zusammengebaut wurde es von Hartmut Sommer-
halter und Rüdiger Ulbrich persönlich. Das Team kennt seine 
Aufgaben und steht bereits in den Startlöchern der Organisati-
on. Mit im Team sind Daniela Berner und Astrid Moser-
Oeschger. Bernd Bechthold wird die Schilder an den Dorfein-
gängen wieder rechtzeitig aufstellen. Die Homepage ist aktiv; 
dort findet sich demnächst das Anmeldeformular. https://floh-
markt-mauchen.beepworld.de/index.htm 
Alle im Team und auch die Mauchener hoffen auf eine den 
Verordnungen entsprechende Veranstaltung und auf besonders 
schöne Begegnungen der Ausrichter und seiner Besucher.

Amtsblatt Bad Bellingen, Nr. 34 - 25. August 2021
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BESTATTUNGEN 
SIEGBERT MAYER

Am Sonnenstück 3/1 · 79418 Schliengen 
Telefon 07635 / 8 25 60 51

Hilfe im Trauerfall

Amtsblatt Bad Bellingen, Nr. 34 - 25. August 2021

Praxis Barbara Hoffmann-Hotz 
Ärztin für Allgemeinmedizin Bad Bellingen, Tel. 1019  

Wir machen Urlaub!  
Die Praxis ist vom Mittwoch,  

1. September bis am Mittwoch,  
15. September 2021 geschlossen. 

Vertretungen:  
Dr. Moser, Schliengen, Tel. 402 (1.9.-10.9.) 
Dr. Fischbach, Bad Bellingen, Tel. 1707 (13.-15.9.) 
Dr. Wang-Vöhringer, Bamlach, Tel. 1393 (4.-15.9.) 
Dr. Picht-Rothweiler, Tannenkirch, Tel. 07626/7066 
(1.-15.9.)

 
 
 
 
 
 
 
 

Essen auf Rädern ab dem 05.07.2021 
 

Wenn Sie ein Mittagessen benötigen, oder einen 
gemischten Salat oder ein Kaltmenü für den Abend, 
dann bestellen Sie bei uns.  
Wir bringen Ihnen das Essen frisch zubereitet direkt an 
die Haustür.  
Menü-Bring-Dienst 0761 500 444-20 
Gerne auch per Mail an:   mbd@zahner-feinkost.de 
Nähere Infos unter www.zahner-feinkost.de 

®

6. Kiefer-Peter Gedenkfest
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Gr. Geflügelverkauf: Mo., 30.08.2021 + Mo., 27.09.2021 
Leger. Hühner, Enten, Gänse, Puten und Mast vorbestellen. 
Bamlach Neuer Rathausplatz 13.00 Uhr 
Geflügelzucht J. Schulte, Tel. 05244/8914, www.gefluegelzucht-schulte.de  

Auch in diesem Jahr möchten wir in alter „Sonja“- 
Manier feiern. Wie die Umsetzung möglich ist, wird 
kurzfristig entschieden. Das Mitnehmen der Speisen 
soll angeboten werden. 
Falls aktuelle Verordnungen es 
erlauben, werden auch Sitzplätze 
in begrenztem Umfang angeboten. 




